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Ascom - nachhaltiges Wachstum von 7-10% als mittelfristiges Ziel  
 
Gestützt auf ihre bedeutenden Wachstumsopportunitäten hat Ascom die 
mittelfristigen Ziele für 2020 festgelegt: Ascom strebt ein Umsatzwachstum von 
7-10% an und hat zudem die Ambition eine EBITDA-Marge von 20% zu erreichen. 
 
Als Folge der Devestition der Network Testing Division fokussiert sich Ascom als One-
Business-Company mehr denn je auf Healthcare ICT und mobile Workflow-Lösungen. Mit 
der neuen Organisation werden die Agilität und die Ausrichtung auf die Bedürfnisse der 
Kunden erhöht. Zudem profitiert Ascom in funktionalen Bereichen sowie bei der 
Entwicklung skalierbarer Plattformen von Skaleneffekten. Das OneCompany-Programm, 
das in Umsetzung ist, wird zu einer tieferen Kostenbasis führen. 
 
Ascom fokussiert sich in den kommenden Jahren auf die Erreichung nachhaltigen 
Wachstums. Das Unternehmen will strategische Wachstumschancen mit Innovationen und 
Portfolio-Integration (mehr Workflows, Software und Apps), zusätzlichen 
Markterschliessungen, Allianzen und Partnerschaften sowie einem in Breite und Tiefe 
ausgebauten Service-Angebot ausschöpfen.  
 
Als mittelfristiges Ziel strebt Ascom ein Umsatzwachstum von 7 bis 10% bis 2020 an. Im 
Healthcare-Geschäft werden zweistellige Wachstumsraten erwartet, während der Non-
Healthcare-Bereich (Industrie, Einzelhandel, Sicherheit) mindestens mit oder über dem 
BIP-Wachstum in den für Ascom relevanten Märkten wachsen soll. 
 
Gestützt auf diese Wachstumsaussichten hat Ascom die Ambition, die Profitabilität zu 
verbessern und mittelfristig eine EBITDA-Marge von 20% im Jahr 2020 zu erreichen. 
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Live Audio Webcast 
 
Die Investor Day Präsentation wird via folgendem Link übertragen (ohne Q&A): 
http://swisscomstream.ch/ascom/audiowebcast/ 
 
Die Übertragung beginnt um 9:30 Uhr MEZ. 
……………………………………………………………………………….…………………………………................... 

ÜBER ASCOM  

Ascom ist ein globaler Lösungsanbieter mit Fokus auf Healthcare ICT und mobilen Workflow-Lösungen. Die 
Vision von Ascom ist die Überbrückung digitaler Informationslücken, um die bestmöglichen Entscheidungen zu 
gewährleisten – jederzeit und überall. Die Bereitstellung von erfolgskritischen Echtzeit-Lösungen für 
hochmobile, ad hoc und zeitsensitive Umgebungen bestimmt die Mission von Ascom. Ascom setzt ihr 
einzigartiges Produkt- und Lösungsportfolio und ihre ausgezeichneten Fähigkeiten in Software-Architektur ein, 
um Integrations- und Mobilitäts-Lösungen zu entwickeln, die reibungslose, komplette und effiziente Workflows 
für das Gesundheitswesen sowie für die Industrie und den Einzelhandel ermöglichen. 

Ascom mit Hauptsitz in Baar (Schweiz) ist mit Tochtergesellschaften in 15 Ländern vertreten und beschäftigt 
weltweit rund 1‘300 Mitarbeitende. Die Ascom Namenaktien (ASCN) sind an der SIX Swiss Exchange in Zürich 
kotiert. 
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Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung, zum Erwerb oder zur Veräusserung von Wertpapieren dar. 
Das Dokument ist nicht zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika und im Vereinigten Königreich bestimmt. Die Verbreitung 
hat in allen Ländern gemäss den jeweiligen gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen. Insbesondere ist dieses Dokument nicht in den Vereinigten 
Staaten, an US-Personen oder an Publikationen, die in den Vereinigten Staaten im Umlauf sind, weiterzugeben. Darüber hinaus sind und 
werden die Ascom-Aktien in keinem anderen Land ausserhalb der Schweiz eingetragen. Ascom-Aktien dürfen in den USA oder US-Personen 
weder angeboten, verkauft oder abgegeben werden, noch darf in den USA oder dürfen US-Personen zum Erwerb der Aktien aufgefordert 
werden, sofern keine gültige Befreiung von den Eintragungsvorschriften gemäss US-Wertpapiergesetz vorliegt. Dasselbe gilt für Länder oder 
Situationen, in denen derartige Angebote, Verkäufe, Abgaben oder Handlungsaufforderungen nicht im Einklang mit dem geltenden Recht 
stehen (einschliesslich des Vereinigten Königreichs). 
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